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Abstimmung zum Referendum Umwandlungssatz: 
Überstürzte Kürzung der Renten
untergräbt das Vertrauen in die zweite Säule

Travail.Suisse sagt Nein zu einer weiteren Senkung des Umwandlungssatzes, weil eine solche überstürzt ist. Weder die Lebenserwartung noch die Renditeerwartungen vermögen Zeitpunkt, Tempo und Ausmass der Rentenkürzungen zu rechtfertigen. Mit leichtfertigen Rentenkürzungen ohne flankierende Massnahmen wird das Vertrauen der Arbeitnehmenden in eine planbare zweite Säule untergraben. 
Der Umwandlungssatz bestimmt die Umrechnung des im Zeitpunkt der Pensionierung vorhandenen Alterskapitals in Rentenzahlungen aus der Pensionskasse. Bei einem Umwandlungssatz von 7 Prozent und einem Alterskapital von 100'000 Franken ergibt sich eine Rente von 7000 Franken im Jahr. Der Umwandlungssatz bestimmt somit massgeblich die Rentenhöhe der Versicherten. Nun soll der Umwandlungssatz zum zweiten Mal innert kurzer Zeit gesenkt werden.

Umwandlungssatz bereits an die gestiegene Lebenserwartung angepasst

Der Umwandlungssatz wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt: von der Lebenserwartung und von der künftigen Renditeerwartung für das Alterskapital.

Die gestiegene Lebenserwartung wurde bereits in der letzten BVG-Revision berücksichtigt (Senkung des Umwandlungssatzes auf 6.8 Prozent). Hier besteht kein Handlungsbedarf. Die Lebenserwartung wird alle 10 Jahre neu ermittelt. Wenn auf Grund neuer Zahlen zur Lebenserwartung Anpassungen nötig sind, können diese zum entsprechenden Zeitpunkt vorgenommen werden.

Langfristige Renditen rechtfertigen einen Umwandlungssatz von 6.8 Prozent

Heute fordern bürgerliche Parteien und insbesondere die Lebensversicherungen unter dem Eindruck der Jahre mit tiefen Zinsen und der Finanzkrise, dass von tieferen Renditen ausgegangen wird. Der Umwandlungssatz ist aber keine kurzfristige Grösse. Entscheidend für die Renditeerwartungen darf deshalb nicht die Tagesform auf den Märkten sein. Geeignet für das Abschätzen von realistischen Renditeerwartungen sind weder Boom- noch Rezessionsphasen. Entscheidend sind die langfristigen Durchschnittswerte. So wurde z.B. während der Hochzinsphase der Neunzigerjahre die erwartete Rendite (technischer Zins) auf den Altersguthaben und damit der Umwandlungssatz nicht erhöht. Für die Annahme der künftigen langfristigen Renditeerwartungen gibt es keinen besseren Indikator als die Performance in der Vergangenheit. Beobachtet man die Performance im 10-Jahresdurchschnitt oder die noch längerfristige Performance in den drei BVG-Indices BVG-25, BVG-40 und BVG-60 seit 1985, stellt man fest, dass diese einen Umwandlungssatz von 6.8 Prozent rechtfertigt. 
Überstürztes Vorgehen 

Es besteht also keinerlei Anlass zu einer überstürzten Senkung des Umwandlungssatzes. Das Tempo und Ausmass der erneuten Senkung ist zum heutigen Zeitpunkt eine Überreaktion. Wer bei der Festlegung der Renten der 2. Säule von immer tieferen Renditen ausgehen will, hat nicht mehr das Wohl der versicherten Arbeitnehmenden im Auge. Denn jede vernünftige Anlagestrategie muss neben Obligationen auch Aktien und andere Realwerte berücksichtigen. Somit ist es auch gerechtfertigt, die im langjährigen Durchschnitt höheren Renditen von Aktien und Immobilien für die Bestimmung des Umwandlungssatzes zu berücksichtigen.
Sinn der zweiten Säule in Frage gestellt
Mit dem übertriebenen Sicherheitsdenken, das von der bürgerlichen Mehrheit und vor allem von den Lebensversicherern betrieben wird, geht der Sinn der 2. Säule verloren. Das Kapitaldeckungsverfahren macht nur dann Sinn, wenn von einer vernünftigen Rendite ausgegangen wird. Erst dieser Beitrag des so genannt dritten Beitragszahlers macht das obligatorische Sparen in der 2. Säule attraktiv und legitim. Ist dieser Beitrag minim, setzt man besser auf das Umlageverfahren in der AHV. Das Umlageverfahren ist sicherer, einfacher und mit weniger administrativem Aufwand verbunden.

Ohne flankierende Massnahmen sozialpolitisch unverantwortlich
Im Gegensatz zur 1. BVG-Revision fehlen flankierende Massnahmen gänzlich. Wen die Rentenkürzung kurz vor der Pensionierung trifft, hat einfach Pech gehabt. Für die Betroffenen, die kurz vor der Pensionierung stehen, würde eine weitere Senkung des Umwandlungssatzes zu Rentensenkungen von insgesamt 10 Prozent führen. Das ist für Normalverdienende nicht korrigierbar. Mit dem Verzicht auf flankierende Massnahmen wird die Erreichung des Leistungsziels (Weiterführung der gewohnten Lebenshaltung) gefährdet. Ohne flankierende Massnahmen ist die erneute und rasche Senkung des Umwandlungssatzes besonders für die untersten Einkommen nicht verkraftbar und sozialpolitisch unverantwortlich. Das überstürzte Vorgehen untergräbt das Vertrauen der Arbeitnehmenden in eine planbare 2. Säule.
Senkung dient den Lebensversicherern

Mit der Senkung wird dem Druck der Lebensversicherer nachgegeben. Diese machen mit der beruflichen Vorsorge ein gutes Geschäft. Mehr noch: Sie verteilen Jahr für Jahr einen Grossteil der Überschüsse an den Versicherten vorbei an ihre Aktionäre und an die Manager. Mit einem noch tieferen Umwandlungssatz fliessen noch mehr Vorsorgegelder zulasten der Arbeitnehmenden und Rentner an die Aktionäre und Manager. Es geht nicht an, dass in einer Sozialversicherung eine entscheidende Grösse wie der Umwandlungssatz auf Grund der Gewinnvorstellungen der privaten Versicherungsgesellschaften festgelegt wird. 

Organisation der 2. Säule zu kompliziert und zu teuer
Statt den Druck auf die Leistungen der 2. Säule stetig zu erhöhen,  muss letztlich die Frage gestellt werden, ob wir uns eine so komplizierte und teure Organisationsstruktur mit mehreren tausend Pensionskassen und Sammelstiftungen noch leisten wollen. Verwaltungskosten von über 2 Milliarden Franken
 sowie weitere rund 1.5 Milliarden Franken für die Vermögensverwaltung ergeben eine Summe, die fast so hoch ist, wie die Bundesausgaben für die Armee. Hier ist eine radikale Vereinfachung des Systems angebracht. Vorschläge zur Effizienzsteigerung, wie z.B. die Schaffung einer Einheits-Pensionskasse für alle, müssen nun seriös diskutiert werden.
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